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Freistellungsanspruch von Angehörigen einer Freiwilligen Feuerwehr 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit Schreiben vom 11.03.2013 teilen Sie uns mit, dass vermehrt Fälle vorkommen, 

in denen Mitarbeiter, die einer Freiwilligen Feuerwehr angehören, unter Berufung 

auf Art. 9 Abs. 1 und 2 Bayerisches Feuerwehrgesetz (BayFwG) eine Freistellung 

vom Dienst in der Integrierten Leitstelle verlangen. Hierzu können wir Ihnen Fol

gendes mitteilen: 

Mitarbeiter einer Integrierten Leitstelle, die Feuerwehrdienst leisten, können in 

einen Widerstreit zwischen ihren arbeitsvertragliehen bzw. beamtenrechtlichen 

Pflichten und der Feuerwehrdienstpflicht geraten, weil Schadensereignisse, die 

den Einsatz der Feuerwehr erfordern, gleichzeitig auch in der Integrierten Leitstel

le bearbeitet werden müssen. 

Bei den Integrierten Leitstellen handelt es sich um kritische Infrastruktur und le

benswichtige Einrichtungen nach Art. 3 Abs. 2 Bayerisches Sicherheitsüberprü

fungsgesetz (BaySÜG) L V. m. § 1 Nr. 3 Bayerische Sicherheitsüberprüfungsbe

stimmungsverordnung - (BaySÜBV). Eine Freistellung von diensthabenden Mitar

beitern ist geeignet, die Aufgabenerfüllung der Integrierten Leitstelle zu gefährden. 

Das Staatsministerium des lnnern geht daher davon aus, dass die arbeitsvertragli-
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chen bzw. beamtenrechtlichen Pflichten als Mitarbeiter einer Integrierten Leitstelle 

vorrangig gegenüber der Dienstpflicht in einer Freiwilligen Feuerwehr sind. Mitar

beiter einer Integrierten Leitstelle sind deshalb während des Dienstes grundsätz

lich nicht für den Feuerwehrdienst alarmierbar. Dies gilt auch für Feuerwehreinsät

ze, bei denen absehbar ist, dass eine Teilnahme den schichtplanmäßigen Dienst

antritt in der Integrierten Leitstelle verhindern würde. 

Die dargestellten Erwägungen gelten auch hinsichtlich der künftig in Art. 33a des 

Bayerischen Rettungsdienstgesetzes (BayRDG) geregelten Retterfreistellung. 
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mit Schreiben vom 25.03.2013, Az. ID 3-2282.10-367, hatten wir Ihnen mitgeteilt, 

dass Mitarbeiter einer Integrierten Leitstelle während der Dienstzeit nicht für den 

Feuerwehrdienst oder eine ehrenamtliche Tätigkeit im Rettungsdienst alarmiert 

werden können. Die in diesem Schreiben dargestellten Erwägungen gelten aus 

unserer Sicht auch hinsichtlich des Freistellungsanspruchs aus Art . 3 Abs. 1 

Satz 2 THW-Helferrechtsgesetz (THWG). 

Der Verweis auf das Rangverhältnis von Bundes- und Landesrecht greift nicht 

durch. Die Einschränkung des feuerwehr- oder rettungsdienstgesetzlichen Frei

stellungsanspruchs wegen des Widerstreits zwischen ehrenamtlicher Dienstpflicht 

und den arbeits- bzw. beamtenrechtlichen Pflichten als Mitarbeiter einer Integrier

ten Leitstelle ist dem Freistellungsanspruch nach Art. 9 Abs. 1 Satz 2 Bayerisches 

Feuerwehrgesetz (BayFwG) bzw. nach Art. 33 a Abs. 1 Satz 1 Bayerisches Ret

tungsdienstgesetz (BayRDG) immanent und beruht nicht unmittelbar auf dem 

(Landes)Gesetz über die Errichtung und den Betrieb Integrierter Leitstellen (ILSG) 

oder dem Bayerischen Sicherheitsüberprüfungsgesetz (BaySÜG). Gleiches gilt 

auch für den bundesgesetzliehen Freistellungsanspruch aus dem THWG, der 
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noch dazu nahezu wortgleich mit den landesgesetzlichen Freistellungsansprüchen 

ist. 

Mitarbeiter einer Integrierten Leitstelle sind deshalb während des Dienstes grund

sätzlich auch nicht für Einsätze des THW alarmierbar. Dies gilt auch für solche 

Einsätze, bei denen absehbar ist, dass eine Teilnahme den schichtplanmäßigen 

Dienstantritt in der Integrierten Leitstelle verhindern würde. 
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